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Besonderer Auftrag für ein Sport-Spartenprogramm 

§ 4b. (1) Der Österreichische Rundfunk hat ein Fernseh-Spartenprogramm zu veranstalten, das der 
insbesondere aktuellen Berichterstattung über Sportarten und Sportbewerbe – einschließlich der 
Ausstrahlung von Übertragungen von Sportbewerben – dient, denen üblicherweise in der österreichischen 
Medienberichterstattung kein breiter Raum zukommt. In diesem Programm hat der Österreichische 
Rundfunk insbesondere: 

 1. die Bevölkerung umfassend über sportliche Fragen zu informieren (§ 4 Abs. 1 Z 1); 

 2. das Interesse der Bevölkerung an aktiver sportlicher Betätigung zu fördern (§ 4 Abs. 1 Z 15); 

 3. das Verständnis des Publikums für weniger bekannte Sportarten und ihre Ausübungsregeln zu 
fördern; 

 4. über Sportarten und –bewerbe zu berichten, die auch aus dem Blickwinkel des Breitensports von 
Interesse sind; 

 5. regionale Sportveranstaltungen zu berücksichtigen; 

 6. über gesundheitsbezogene Aspekte des Sports und die Gefahren des Dopings zu berichten; 

 7. Sportbewerbe zu übertragen, wenn eine solche Übertragung Voraussetzung für eine 
Veranstaltung von Sportbewerben in Österreich oder für das Antreten österreichischer Sportler 
oder Sportmannschaften bei internationalen Bewerben ist und eine solche Übertragung durch 
andere Fernsehveranstalter, deren Programme in Österreich empfangbar sind, nicht zu erwarten 
ist. 

Es ist überwiegend über Sportarten und –bewerbe zu berichten, die in Österreich ausgeübt oder 
veranstaltet werden oder an denen österreichische Sportler oder Mannschaften teilnehmen. 

(2) Das Programm ist nach Maßgabe der wirtschaftlichen Tragbarkeit über Satellit zu verbreiten, 
erweist sich diese Verbreitung aber als wirtschaftlich nicht tragbar, jedenfalls online bereitzustellen. Es 
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kann über digitale terrestrische Multiplex-Plattformen verbreitet werden. § 25 Abs. 2 Z 2 AMD-G bleibt 
unberührt. § 20 Abs. 1 AMD-G ist anzuwenden. Für die Berechnung der Dauer der höchstzulässigen 
täglichen Werbezeit ist die Anzahl der täglich ausgestrahlten Programmstunden mit 1 Minute und 45 
Sekunden zu multiplizieren. Innerhalb einer vollen Stunde darf der Anteil der Fernsehwerbung 20 vH 
nicht überschreiten. Unter Stunden sind die 24 gleichen Teile eines Kalendertages zu verstehen. 

(3) Wird auf demselben Kanal ein weiteres Programm verbreitet, so ist für eine eindeutige 
Unterscheidbarkeit insbesondere mittels ständiger Kennzeichnung Sorge zu tragen. 

(4) Sportbewerbe, denen in der österreichischen Medienberichterstattung breiter Raum zukommt 
(Premium-Sportbewerb), dürfen im Sport-Spartenprogramm nicht gezeigt werden. Zu diesen 
Sportbewerben zählen insbesondere: 

 1. Bewerbe der obersten österreichischen bundesweiten Herren-Profi-Fußballliga, soweit es sich 
nicht um Bewerbe der Nachwuchsklassen handelt; 

 2. Bewerbe europäischer grenzüberschreitender Herren-Profi-Fußballligen und Herren-Profi-
Fußball-Cup-Bewerbe sowie Bewerbe von Herren-Profi-Fußballwelt- und 
Europameisterschaften, soweit es sich nicht um Bewerbe der Nachwuchsklassen oder um 
Qualifikationsspiele von geringem öffentlichen Interesse handelt; 

 3. Bewerbe des alpinen oder nordischen Schiweltcups und Bewerbe von alpinen oder nordischen 
Schiweltmeisterschaften; 

 4. Bewerbe von olympischen Sommer- und Winterspielen, sofern nicht ausnahmsweise diesen 
Bewerben in der österreichischen Medienberichterstattung kein breiter Raum zukommt; 

 5. Bewerbe der Formel 1. 

Eine Ausstrahlung der im ersten Satz genannten Sportbewerbe in einem angemessenen Zeitabstand zum 
Bewerb, welcher dazu führt, dass die Qualifikation als Premium-Sportbewerb nicht mehr besteht, ist 
zulässig. 

(5) Einem Sportbewerb, der in Österreich stattfindet oder an dem österreichische Sportler oder 
Mannschaften beteiligt sind, kommt jedenfalls dann kein breiter Raum in der österreichischen 
Medienberichterstattung zu, wenn private Rundfunkveranstalter das Übertragungsrecht, insbesondere 
nachdem der ORF dieses privaten Rundfunkveranstaltern zeitgerecht, diskriminierungsfrei und 
transparent angeboten hat, zu marktüblichen Konditionen erwerben hätten können und der ORF das 
Vorliegen dieser Voraussetzungen glaubhaft macht. Dies gilt nicht für die in Abs. 4 Z 1 bis 5 angeführten 
Sportbewerbe. 

(6) Für das Sport-Spartenprogramm ist ein Angebotskonzept (§ 5a) zu erstellen. 
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